
An 
LG Innsbruck 
Maximilianstraße 4 
6020 Innsbruck 
DVR: 0000550817 

elektronisch eingebracht am 
19.02.2018 von 

Dr. Michael Krüger Rechtsanwalt GmbH , 

Klagevertreter 

5 Anhänge 

RECHTSSACHE 

Klagende Partei 
Prof. Dr. Gustav Kuhn 
Mühlgraben 56a, 6343 Erl 

Beschäftigung: Intendant 

Beklagte Partei 
Markus Wilhelm 
Sonnenwinklweg 3, 6450 Sölden 

Beschäftigung: Publizist 

wegen: Kreditschädigung ua 

Gebühren: Gebühreneinzug 

wird vertreten durch 
Klagevertreter: 
Dr. Michael Krüger Rechtsanwalt GmbH 

Einbringer 
Klagevertreter 

Code: P130848 
ist Vertreter von 
Klagende Partei: Gustav Kuhn 

Dr. Michael Krüger Rechtsanwalt GmbH 
Seilergasse 4/15, 101 0 Wien 
E-Mail: office@ra-krueger.at Fax-Gerät: 01 
966 18 07 Telefon : 01 966 81 76 

Zeichen: Kuhn v Wil KI 
Einzahlungskonto IBAN: AT08 2032 0000 0028 5222 
Einziehungskonto IBAN: AT08 2032 0000 0028 5222 

BIC: ASPKAT2L 
BIC: ASPKAT2L 

Klage und Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung 

Klage und Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung gemäß 

Beilagen! 
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Beilagenverzeichnis: 

./A Lebenslauf des Klägers (Ausdruck aus www.gustavkuhn.at/lebenslauf) 

./B Impressum dietiwag.org 

./C Beitrag auf dietiwag.org "HeToo: Die unfassbaren Zustände bei den 

Tiroler Festspielen Erl" 

./D Beitrag auf dietiwag.org "Gustav "Harvey" Kuhn" 

Beilagenverzeichnis: 

ON/Beilage Anhangsart 

Klage 

• Beilage 
I 

· Beilage 

• Beilage 

Beilage 

Für das Gericht: 

Streitwert: 
Nebenforderung: 
Kapitalforderung: 

999 Cg 179/18 p 

0,00 EUR 
0,00 EUR 
0,00 EUR 

Ordner Datum 

19.02.2018 

19.02.2018 

19.02.2018 

19.02.2018 

19.02.2018 

Gebührenindikator: 1 
BM f. Gerichtsgeb.: 
Gebühreneinzug 

Datum: 19.02.2018 14:04 

Rolle/Name Zugriff 

Extern/Intern 

Exte rn/1 nte rn 

Extern/Intern 

Extern/Intern 

Extern/Intern 

0,00 EUR 
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An da 
Lande gericht Innsbruck 
Maximilianstraße 4 
6020 Inn bru k 

Dr. Michael Krüger Rechtsanwalt GmbH 
eilergas e4/15,A-l010Wien 
Email: oflice ra-krueger.at 

Tel: 43 ( 1) 966 81 76, Mobil: 0664 / 357 18 88 

Klag nde und gefährd t Partei: Prof. Dr. Gusta Kuhn. Intendant und Dirig nt 
Mühlgraben 56a. 6343 rl 

vertreten durch: 

Dr. Michael Krüger Recht anwalt GmbH 
R-Code Pl30848 

Beklagte und gefä.hrdende Partei: Marku Wilhelm. Publizi t 

w gen: 

onn nwinklweg 3. 6450 ölden 

Unterlas ung, V röffentlichung Zahlung. Fe tstellung 
(Ge amt treit ert E R 60.000.--) 

KLAGE 
ANTRAG AUF ERLASSUNG EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG 

VM gemäß § 8 RAO iVm § 30 ZPO erteilt 
Beilagen 

www.ra-krueger.at 
I BA : A TOS 2032 0000 0028 5222 

HG Wien, FN 272174 g; UID ATU 62221429 
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1. 1) Der Kläger ein international bekannter Dirigent, ist Gründer und künstlerischer Leiter 

der Tiroler Festspiele Erl. Der Beklagte ist Publizist und Inhaber des öffentlichen Blogs „diet

iwag.org'. 

Beweis: Ausdruck www.gustavkuhn.at/lebenslauf; Impressum dietiwag.org. 

2) Seit rund einer Woche veröffentlicht der Beklagte auf seinem Blog unter der Überschrift 

, HeToo: Die unfas baren Zustände bei den Tiroler Festspielen Erl" ein Pamphlet über angeb

liche Missstände bei den Tiroler Festspielen Erl insbesondere im Zusammenhang mit Vor

würfen der Ausbeutung von Künstlern. Der Beklagte veröffentlicht auf seinem Blog seit Frei

tag vergangener Woche einen weiteren Beitrag mit der Überschrift „Gustav „Harvey " Kuhn ". 

Beweis: Beitrag HeToo: Die unfassbaren Zustände bei den Tiroler Festspielen Erl, Beitrag 
Guslav „Harvey " Kuhn. 

3) Die vorliegende Klage betrifft die vom Beklagten verbreiteten und auf den Kläger bezoge

nen Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung von Künstlerinnen der Tiroler 

Festspiele Erl. Andere ehrenrührige und kreditschädigende Behauptungen werden zum Ge

genstand weiterer Klagen gemacht. 

Bereits der Teil der Über chrift „HeToo " oll in Anlehnung an die ,MeToo-Bewegung" of

fenkundig exuelle Nötigungshandlungen des Klägers im Zusammenhang mit seiner Lei

tungsfunktion der Tiroler Festspiele Erl insinuieren. Auf eite 5 des Ausdrucks diese Beitra

ges ist davon die Rede, eine Künstlerin wäre mehrfach von ihrem Zimmer abg holt und zum 

Kläger gebracht worden, der insistierend zudringlich geworden wäre. Auf Seite 10 ist von 

sexuellen Übergriffen die Rede. Eine Seite weiter wird von sexueller Nötigung berichtet. Im 

weiteren Beitrag wird der Kläger mit Harvey Weinstein, dem bekanntlich unzählige Verge

waltigungen vorgeworfen werden, verglichen indem er als Gustav „Harvey " Kuhn bezeich

net wird. Der Gipfel der Vorwürfe besteht in der Veröffentlichung einer anonymisierten E

Mail, in der dem Kläger gar Vergewaltigung karrierebewusster Künstlerinnen vorgeworfen 

wird. 

Die vom Beklagten veröffentlichten und überdies gegen die Unschuldsvermutung verstoßen

den Vorwürfe sind frei erfunden. An diesem schwerwiegenden Rechtsverstoß des Antrags-
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gegners vermag auch die Tat ache, dass der Antragsgegner seine Be chuldigungen in Zitaten

form darzu tellen ver ucht, nicht zu ändern, zumal einer eits die angeblichen Zitate von nicht 

näher erkennbar n Dritten vor Veröffentlichung om Antragsgegner selbst redigiert und zen

siert wurden (,,Nicht · ist erfunden, nichts i I dazugedichlel [. . .} Dokumenle de Grauens, mi

nimal redigierl und zensier! [ .. . ] ") und ich der Antragsgegner ander eits explizit mit den 

vorgebrachten Beleidigungen identifiziert, indem er sich in be onders zynischer Form im 

zweiten Blog für die verharmlosende Darstellung der Zustände in rl „entschuldigte'· [ Berka 

in Berk.a/Heindl/Höhne oll, Mediengesetz3, · 6 RZ 47,48 sowie 7b RZ 28]. 

Die anonymen angeblichen Zitate ind daher o zu werten, als ob die Behauptungen vom Be

klagten selbst aufge teilt werden. 

exuelle ötigung und Vergewaltigung ind gemäß §§ 201. 202 tGB Verbrechen die mit 

Freiheitsstrafe bis zu 5 bzw bi zu I 0 Jahren bestraft werden. Die vorn Beklagten erhobenen 

Beschuldigungen sind besonders schwerwiegend und zielen ofenkundig darauf ab, die bürger

liche Existenz des Klägers zu zer tören. 

Beweis: Beitrag HeToo: Die unfassbaren Zustände bei den Tiroler Festspielen Erl, Beitrag 
Gustav „Harvey " Kuhn. 

4) Der er te mit dieser Klage inkriminierte Blog des Beklagten enthält vier Lichtbilder des 

Klägers. Der Unterlassung an pruch des Klägers gemäß 1) de Klageb gehrens gründet sich 

insbesondere auf§ 1330 Abs 1 und 2 ABGB (Ehrenb leidigung und Kreditschädigung), § 16 

ABGB, . 78, 81 UrhG und§ 7b MedienG. 

Der nterlas ungsanspruch gründet sich auch auf die Verletzung der Unschuld verrnutung 

gemäß § 7b MedienG, zumal nach ständiger Rechtsprechung auch im Zi ilrecht die Wertun

gen de Medienrechts zu b rücksichtigen sind (RI -Ju tiz R 0122587). 

Die Veröffentlichung von Bildnissen de Klägers im Zusammenhang mit unwahren Be chul

digu.ngen verletzt dessen berechtigte Interessen. elb t bei o genannt n absoluten Personen 

der Zeitge chichte i l die Bildnisveröffentlichung nicht chrankenlos. Untersagt i t in beson

dere die Abbildung die den Abgebildeten mit Vorgängen in Zu ammenhang bringen, mit 

denen er nichts zu tun hat. 
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Der Kläger erhebt überdies Anspruch auf Veröffentlichung nach§§ 78, 85 sowie Entschädi

gung für den immateriellen chaden in Höhe von EUR 15.000 -- nach 87 Abs 2 UrhG da 

die Bildberichterstattung eine empfindliche Kränkung des Klägers bewirkte. 

Der Kläger begehrt auch die Feststellung der Haftung des Beklagten für künftige chäden des 

Klägers, die aus der inkriminierten Bildberichter tattung resultieren. Dje Möglichkeit eines 

künftigen chadenseintritts genügt nach neu rer Rechtsprechung (R 0040838). 

Der Streitwert gemäß Klagebegehren zu 1) beträgt nach JN und RATG E R 35.000,--. Mit 

dem Zahlungsbegehren von EUR 15.000,-- w1d dem Feststellungsbegehren das mit EUR 

10.000 -- bewertet wird, beläuft sich der Gesamtstreitwert auf EUR 60.000 --. 

Bewei : PV. 

Der Kläger beantragt zu fällen das 

URTEIL: 

1) Der Beklagte ist schuldig, es ab sofort zu unterlassen, Behauptungen mit oder ohne Bild

nissen des Klägers öffentlich zu verbreiten, denen zu Folge der Kläger Kiln tlerinnen der Ti

roler Festspiele Erl sexuell genötigt und/oder vergewaltigt haben soll. 

2) Der Beklagte ist schuldig die Punkte 1) und 2) de stattgebenden Spruchs dieses Urteils 

binnen 14 Tagen nach Rechtskraft auf seine eigenen Kosten mit Fettdruckumrandung und 

Fettdrucküberschrift sowie gesperrt geschriebenen Prozessparteien und Parteienvertretern, 

ansonsten in ormallettern. wie ie auf der eite der Veröffentlichung üblich ind, auf einer 

Viertel eit auf dem Internetportal dietiwag.org. auf die Dauer von 30 Tagen zu veröffentli

chen, wobei die Veröffentlichung bei erstem Aufruf der Seite ohne crollen sofort zur Gänze 

sichtbar ein mus . 

3) Es wird mit irkung zwi chen den Parteien festgestellt dass der Beklagte dem Kläger für 

alle Schäden, die die em au der Veröffentlichung der Artikel „H Too: Die wuassbar n Zu

stände bei den Tiroler Festspielen in Erl'' und , Gustav „Harvey" Kuhn". soweit sie sich auf 
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die unter Punkt 1) des Klagebegehren genannten Vorwürfe beziehen, erwachsen, haftet. 

4) Der Beklagte ist schuldig, dem Kläger binnen 14 Tagen bei sonstiger xekution den Betrag 

von EUR 15.000,-- samt 4 % Zinsen seit Klagszustellung zu Handen der Klagevertretung zu 

bezahlen. 

5) Die beklagt Partei ist chuldig, der klagenden Partei zu Randen der Klagevertretung Dr. 

Michael Krüger Rechtsanwalt GmbH, eilerga e 4/15, 1010 Wien, die Proze kosten binnen 

14 Tagen zu er etzen. 

II. Der Kläger beantragt auch di Erla ung einer Einstweiligen Verfügung. 

Die Erla ung einer Einstweiligen Verfügung ohne Anhörung des Gegners ist nach den Be t

immungen der Exekution ordnung die R gel. In der Praxis wird die e Regel meist zur Aus

nahme gemacht und dem Gegner die Möglichkeit einer Äuß rung eingeräumt. Der Kläger 

ersucht in die em besonderen FaJl , die de facto-Au nahme zur Regel zu machen und die bean

tragte instweilige Verfügung ohne Anhörung des Beklagten zu erla en. elb t wenn der 

Beklagte den achverhalt gegenbe eh inigen könnte was au zuschließ n ist, wäre der Unter

la ungsan pruch infolge Verletzung der Unschuld vermutung gerechtfertigt. 

Der Kläger beantragt unter Berufung auf da er tattete Vorbringen und unter Vorlage der Be

chei nigungsmittel gemäß Urkunden erzeichni zu erlassen nachstehende 

EINSTWEILIGE VERFÜGUNG 

Zur icherung de Klageb gehrens der klagenden und gefährdeten Parteien auf Unterlassung, 

worauf da Klagebegehren unter Punkt 1) gerichtet ist, wird der beklagten und gefährdenden 

Partei bis zur Rechtskraft im Hauptverfahren bei on tiger xekution ab ofort untersagt, Be

hauptungen mit oder ohne Bildnissen des Kläger öffentlich zu verbreiten, d nen zu Folge der 

Kläger Künstlerinnen der Tiroler Festspiele rl exuell genötigt und/oder vergewaltigt haben 

oll. 

Wien, am 19.02.2018 Gu ta Kuhn 

,.._ 

"' 0 
,-.. 

"' "' 
(V 
0 



,11, 

http :/ wv. .gustallruhn.at/i b it 4 - .;,; 
1Qß 

.... 
C\I 

/A 0 
.... 
"' C\I 

;; 
0 

LEBENSL,AUF 

hUps:// \\. 'llSl .uhn.at/1 • !;0 ·I· uf 18.0'.:!._018 



rmp. · W\J , . .;!t tn\l.: lm.atlk 

'T 1 : ' 

hnp. :/A ", . •u:-.ta · ·uh11„1t11dx n la f 

.:it~ ) \ Llll 5 

18.02 .• 0l' 

,.._ 
"' 0 



nnp:11 •.m 11 a .a md x.pbp?ld=. O 

• 
1 1mp 

'kiut I tagebuOh I forum I archtv I kontakt 

RSS Feed , auf faalbol)k 

tm_pressum 

D~ In rnetse 1 8:1( · 1t September 2004. 
Da uns auf Be.treiben der TIWAG hin Im M rz 2005 1.1 rilng ich-a Doma,n d111:: tag.at k:urzzei lg 
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